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solche hiermit resp. &amp; quidem fub prarjudicio perpetui sitemii verabladet, Ln benanntem
lermino Mittwoch den I9ten August des Morgens 9 Uhr vor Amt zu erscheinen, ihre
Forderungen gebührend zu liquidiren, und sodann das Weitere zu erwarten, oder aber
widrigen Falls der ohnfehlbaren prxdusion und daß sie weiter damit nicht gehöret werden
sollen/ zugewärtigen. Bischhausen den i8ten May 1761.

Hochfürstl. HeffemCasselischer Amtmann, hierftldff.
Ioh. Fr. Martert. Ir.

2) Nachdem Fürst!. Stadt-Gericht dahier/ den Concurs* Process entgegen Anna Sophia,
Johann Christian Storms Rel. daselbst fub hodierno erkant und ad liquidandum debita
lermiuum auf den i sten Julii curr. ann. peremtorie anberahmet hat. Als werden alle
und jede, welche an dieser Wittib etwas zu fordern haben, hiermit citiret, in diesem fer.
min entweder selbst oder durch genugsahm Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Fordcruri»
gen zu Uquidiren oder zu gewärtigen, daß sie alsdann darmit prxcludiret seyn sollen. Al,
lendorffden röten May 1761.

Fürst!. Heßisches Stadt-Gericht daftlbsten.

z) Nachdem zu Fortsetzung der bey hiesigem Stadt- Gericht rechtshängigen Vogtischen
doncurs- Sache anderwärtiger Term. auf den 7ten Julii a. c. fub prxjud. prarcl. prarsigifci
 worden. Als wird solches denen sämtl. OredicoribuL zu ihrer Nachricht und Achtung be-
kandt gemacht. Cassel den 9tenJunii

 Bürgermeister und Rach daselbst.

II. Sachen, so ausserhalb Cassel zu verpachten seynd.
i) Es wird dem publico hierdurch bekannt gemacht, daß der Hornberger Stadt-Keller',

da dessen Pfachtzeit mit dem Ende dieses Jahrs erloschen, mithin wieder auf z Jahre,
an den Meistbietenden verpfachtet werden soll, und ist dazu Terminus auf Donnerstag
den 2ten julii prLÜAiret; Wer nun denselben von auswärtigen Liebhabern, zu erstehen
gesonnen, kan sich in Termino aus hiesigem Rath Hause, angeben/ die donditiones ver
nehmen und darauf aufs höchste Gebott, Zuschlags gewärtigen. Homberg den UenZunii
176*.

Bürgermeister und Rath daftlbsten.

UI. Dachen, so in Cassell zu verkauffen seynd.
*) Der dandidar. Juris, Hr. Bourdon, zu Sanderehausen, wohnhaft, ist gesonnen, sein

in der Judengasse, gelegenes Hauß, zu verkauffen und sind bereits 205 Nthlr. daraus ge
borten worden. Wer ein mehreres zu geben Lust hat, wolle sich bey ihm zu Sanders-
hauftn oder aber hier in Cassel, bey demKausmann, Hrn.CvUin, melden.

2) Nach-


